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233/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.01.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.01.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 - 
AsylG 2005) geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl 
(Asylgesetz 2005 - AsylG 2005), BGBl. Nr. 100/2005, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 53/2019, wird wie folgt geändert: 

 

 In § 2 Abs. 1 Z. 26 wird die Wortfolge „sowie bei der 
Durchsetzung einer Rückkehrentscheidung, eines 
Aufenthaltsverbotes, einer Ausweisung, einer 
Zurückschiebung, der Vollziehung der Schubhaft oder 
als Aufwendung für den Einsatz gelinderer Mittel“ 
gestrichen. 

 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

 1. … 
 § 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

 1. … 

 26. eine Patenschaftserklärung: die von einem 
österreichischen Notar oder einem inländischen 
Gericht beglaubigte und für mindestens drei 
Jahre gültige Erklärung Dritter mit Wohnsitz 
oder Sitz im Inland, dass sie für die 
Erfordernisse einer alle Risiken abdeckenden 
Krankenversicherung, einer Unterkunft und 
entsprechender Unterhaltsmittel aufkommen und 
für den Ersatz jener Kosten haften, die einer 
Gebietskörperschaft durch den Aufenthalt des 
Fremden im Bundesgebiet sowie bei der 

 
 26. eine Patenschaftserklärung: die von einem 

österreichischen Notar oder einem inländischen 
Gericht beglaubigte und für mindestens drei 
Jahre gültige Erklärung Dritter mit Wohnsitz 
oder Sitz im Inland, dass sie für die 
Erfordernisse einer alle Risiken abdeckenden 
Krankenversicherung, einer Unterkunft und 
entsprechender Unterhaltsmittel aufkommen und 
für den Ersatz jener Kosten haften, die einer 
Gebietskörperschaft durch den Aufenthalt des 
Fremden im Bundesgebiet sowie bei der 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004240
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.01.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.01.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Durchsetzung einer Rückkehrentscheidung, 
eines Aufenthaltsverbotes, einer Ausweisung, 
einer Zurückschiebung, der Vollziehung der 
Schubhaft oder als Aufwendung für den Einsatz 
gelinderer Mittel, sowie aus dem Titel der 
Sozialhilfe oder eines Bundes- oder 
Landesgesetzes, das die 
Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a 
B-VG, BGBl. I Nr. 80/2004, umsetzt, entstehen; 
die die Leistungsfähigkeit des Dritten 
begründenden Mittel sind in der 
Patenschaftserklärung zu bezeichnen; deren 
Vorhandensein ist durch geeignete Nachweise 
zum Zeitpunkt der Erklärung zu belegen; Mittel 
der öffentlichen Hand sind jedenfalls keine 
tauglichen Mittel, um die Leistungsfähigkeit des 
Dritten zu begründen; Vereinbarungen im 
Zusammenhang mit der Patenschaftserklärung, 
wonach dem Dritten oder einem anderen eine 
Leistung oder ein sonstiger Vorteil versprochen 
oder verschafft werden soll, sind nichtig. 

Durchsetzung einer Rückkehrentscheidung, 
eines Aufenthaltsverbotes, einer Ausweisung, 
einer Zurückschiebung, der Vollziehung der 
Schubhaft oder als Aufwendung für den Einsatz 
gelinderer Mittel, sowie aus dem Titel der 
Sozialhilfe oder eines Bundes- oder 
Landesgesetzes, das die 
Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a 
B-VG, BGBl. I Nr. 80/2004, umsetzt, entstehen; 
die die Leistungsfähigkeit des Dritten 
begründenden Mittel sind in der 
Patenschaftserklärung zu bezeichnen; deren 
Vorhandensein ist durch geeignete Nachweise 
zum Zeitpunkt der Erklärung zu belegen; Mittel 
der öffentlichen Hand sind jedenfalls keine 
tauglichen Mittel, um die Leistungsfähigkeit des 
Dritten zu begründen; Vereinbarungen im 
Zusammenhang mit der Patenschaftserklärung, 
wonach dem Dritten oder einem anderen eine 
Leistung oder ein sonstiger Vorteil versprochen 
oder verschafft werden soll, sind nichtig. 
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